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Erneuerbare Energien gehören zu 
den wichtigsten Stromquellen  
in Deutschland. Photovoltaik

anlagen stellten Ende 2022 mit rund 
66 GW Leistung den größten Anteil 
der Strom erzeugungssysteme bei den 
erneuerbaren Energien.* 

Photovoltaikinvestments werden 
steuerlich in verschiedener Hinsicht 
gefördert. So wurde beispielsweise 
durch das JStG 2022 § 3 Nr. 72 EStG 
eingefügt, der eine Steuerbefreiung 
für Einnahmen aus dem Betrieb von 
 Photovoltaikanlagen regelt, wenn diese 
eine bestimmte Bruttoleistung nicht 
überschreiten. Zudem soll es in den 
von § 3 Nr. 72 EStG geregelten Grenzen 
nicht zu einer gewerblichen Infizie
rung von Einkünften einer vermögens
verwaltend tätigen Personengesell
schaft kommen. Steuerbefreiungen 
und Erleichterungen für Einkünfte aus 
dem Betrieb von Solaranlagen nach 
dem EEGGesetz finden sich auch im 
GewStG, im InvStG sowie im UStG. 

Alle diese steuerlichen Erleichterun
gen sind erfreulich, ändern aber nichts 
an der Tatsache, dass sich insbeson
dere für steuerbefreite institutionelle 
Anleger Hürden bei Investitionen in 
erneuerbare Energien ergeben, die sich 
v. a. bei nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 KStG 
 steuerbefreiten Pensions, Sterbe und 
Unterstützungskassen als echtes In
vestitionshemmnis darstellen. Dies ist 
darauf zurückzuführen, dass der Be
trieb von Photovoltaikanlagen sowie 
ELadestationen ertragsteuerlich als 
gewerbliche Tätigkeit einzuordnen ist.

Nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 KStG steuer
befreite Kassen müssen ihr Vermögen 
aber ausschließlich für Satzungs
zwecke verwenden. Eine gewerbliche 

 Tätigkeit würde über die satzungsmä
ßigen Zwecke hinausgehen. Ein Ver
stoß gegen diesen Grundsatz würde 
zum vollständigen und rückwirken
den Verlust der Steuerbefreiung der 
Kasse führen. Die genannten punktu
ellen Steuererleichterungen helfen der 
steuerbefreiten Kasse an dieser Stelle 
nicht. Auch eine Bagatellgrenze ist in
soweit nicht vorgesehen. Dabei inves
tieren gerade die steuer befreiten insti
tutionellen Anleger wie Pensions oder 
Unterstützungskassen in erheblichem 
Umfang in Immobilienvermögen. 

Im Hinblick auf die mit den Immo
bilieninvestments verbundenen Pho
tovoltaikanlagen und ELadestationen 
ist die Kasse stets gezwungen, auf
wendige Vorkehrungen zur Vermei
dung gewerblicher Einkünfte zu tref
fen, bspw. durch die Einbindung von 
Betreibergesellschaften. Aber auch 
dies birgt Fallstricke: Betriebsverpach
tungen im Ganzen oder eine Vermie
tung oder Verpachtung im Rahmen 
einer Betriebsaufspaltung führen zur 
Qualifikation der Vermietung bzw. 
Verpachtung als gewerbliche Tätigkeit. 

Auch mittelbare Investitionen über 
eine Personengesellschaft können das 

steuerliche Risiko nicht ausschließen: 
Der Betrieb der Photovoltaikanlagen 
und ELadestationen führt zu einer ge
werblichen Infektion der Einkünfte 
der Personengesellschaft. Die Beteili
gung einer nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 KStG 
steuerbefreiten Kasse an  einer ge
werblichen Mitunternehmerschaft 
wird von der Rechtsprechung und Fi
nanzverwaltung aber ebenfalls als sat
zungsfremder Zweck angesehen, der 
zum rückwirkenden und vollständigen 
Verlust der Steuerbefreiung führt.

Zwar sind im Hinblick auf die ge
werbliche Infektion Bagatellgrenzen 
bzw. Ausnahmen für den Betrieb von 
Photovoltaikanlagen vorgesehen. Die 
zulässigen Höchstgrenzen sind aber 
bei Weitem nicht ausreichend, um den 
 Interessen eines institutionellen Anle
gers, die Immobilieninvestments zur 
Kapitalanlage in größerem Umfang 
nutzen und so auch einen wertvollen 
Beitrag zum Erreichen der Klimaziele 
leisten wollen, gerecht zu werden.

Das Steuerrecht hinkt insoweit den 
Klimazielen und Entwicklungen hin
terher. Der Gesetzgeber muss tätig 
 werden und steuerbefreiten institutio
nellen Anlegern Investitionen in er 
neu erbare Energien ermöglichen, ohne 
dabei ihre Steuerbefreiung zu gefähr
den. Dies gilt umso mehr vor dem 
Hintergrund des wieder ansteigenden 
Zinsniveaus und der zunehmenden 
 Attraktivität der im Hinblick auf die 
Steuerbefreiung risikolosen festver
zinslichen Kapitalanlagen.
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»Das Steuerrecht 
hinkt den Klima
zielen und Ent wick
lungen hinterher. 
Der Gesetzgeber 
muss tätig werden.«

* Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und 
Klimaschutz: Erneuerbare Energien; abrufbar unter 
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Dossier/ 
erneuerbareenergien.html (Abruf am 12.6.2023)
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